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Sachverhalt:

Die Fraktion SPD/DIE LINKE hat mit Schreiben vom 14. Januar 2022 einen Antrag 
zur Aufnahme einer Angelegenheit auf die Tagesordnung gestellt, siehe Anlage. 

Des Weiteren hat der Gemeindevertreter, Herr Chr. Schmiedeberg, mit Schreiben 
vom 1. Februar 2022 ebenfalls einen Antrag zur Aufnahme einer Angelegenheit 
auf die Tagesordnung gestellt, siehe Anlage.
 

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, 
…………..

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
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Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

X Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Antrag vom 14.01.2022 öffentlich

2 Antrag vom 01.02.2022 öffentlich
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SPD/DIE LINKE Fraktion                                  Boltenhagen, den 14. Januar 2022

An den Bürgermeister des Ostseebades Boltenhagen
über Amt Klützer Winkel

Betreff: Antrag zur Aufnahme einer Angelegenheit auf die nächste 
            Gemeindevertretersitzung    
            Änderung der Geschäftsordnung des Ostseebades Boltenhagen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister wir bitten gemäß § 29 (1) der KV-MV um 
Aufnahme des nachfolgenden Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung der 
Gemeindevertretung.

In der Geschäftsordnung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird der § 5 (1) 
wie folgt geändert:

Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, sind beim 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung über das Amt Klützer Winkel  am 10. 
Kalendertag vor der Gemeindevertretersitzung bis spätestens 12 Uhr in schriftlicher
oder elektronischer Form einzureichen.
Fällt das Ende dieser Frist auf einen Sonntag, Feiertag oder Samstag, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der vorhergehende Werktag.

Begründung:

Nach der jetzigen Fassung der Geschäftsordnung müssen Anträge dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung bis zur Herausgabe der Tagesordnung 
vorliegen. Dies hat in letzter Zeit immer öfters zu Problemen geführt, da nur der 
späteste Zeitpunkt der Herausgabe bekannt ist. Der letzte Antrag von 
CDU/SPD/DIE LINKE verfehlte die Frist der Herausgabe um 10 min.

Mit freundlichen Grüßen

Beatrix Bräunig
Fraktionsvorsitzende
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Christian Schmiedeberg,  
Gemeindevertreter der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, den     01.02.2022 

 
 

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  
 
über das Amt Klützer Winkel  
 
per Mail 
 
Betr.: Antrag zur Aufnahme einer Angelegenheit auf die Tagesordnung  
 
 
Ich bitte gemäß § 29(1) der KV-MV um Aufnahme des nachfolgenden Tagesordnungspunktes für 
die nächste Sitzung der Gemeindevertretung.  

 
 
 
 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt: 
 (über die Punkte 1-3 kann auch separat abgestimmt werden) 
 
1.  
…… 
 
 
2.  
Die Geschäftsordnung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird aufgrund der Vorkommnisse  
wie folgt geändert: 
 
 
 
§ 12 (1) wird wie folgt gefasst: 
Der Vorsitzende kann die Sitzung bei störender Unruhe im Raum oder aus ähnlich wichtigen 
Gründen kurzfristig bis zu 15 Minuten unterbrechen. Die Aufhebung einer Sitzung muss von der  
Gemeindevertretung mehrheitlich beschlossen werden. 
 
 
 
§ 14(3) erhält folgende Fassung. 
 
Die Niederschrift der Gemeindevertretersitzungen und der Ausschusssitzungen sind 14 Tage nach 
der Sitzung niedergeschrieben im Ratsinformationssystem einsehbar. Bei Sitzungen der 
Gemeindevertretung ist sie vom Protokollführer, dem Bürgermeister und einem seiner Stellvertreter 
zu unterschreiben.  
Über Einwendungen entscheidet die Gemeindevertretung oder die jeweiligen Ausschüsse durch 
mehrheitlichen Beschluss.   
 
 
 
 
Christian Schmiedeberg 
(Gemeindevertreter) 
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